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Beschlußvorlage  

 
Berichtsvorlage  

 
öffentliche 
Sitzung 

 
 
nicht-öffentliche 
Sitzung 

 Beratungsfolge:    Datum:  

 Fachausschuß Wirtschafts-, Bau- und Vergabeausschuß   16.09.2002 

 Fachausschuß Haushalts- und Finanzausschuß   11.09.2002 

 Kreisausschuß  
 

  17.09.2002 

 Kreistag    25.09.2002 

       
Inhalt: 
Absicherung des Gesamtfinanzbedarfs für das Bauvorhaben „Förderschule für Geistigbehinderte Schwedt,  
2. BA“ 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  
259.400,00 € 

Haushaltsstelle 
27900.96060  

Haushaltsjahr 
2002  

 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

  
 

 
 194.300,00 €   HHST: 40000 98750 
   65.100,00 €   HHST: 16000 93550 

 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt: 
Die freigesetzten Mittel werden für die Absicherung des Gesamtfinanzbedarfs der Förderschule für 
Geistigbehinderte in Schwedt/O. eingesetzt. 

zuständiges Amt:       

Hoch- und Tiefbauamt  Czerwinsky  Klaus  Klemens Schmitz 
  Amtsleiter  Dezernent  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

20 - Kämmerei Herr Förster 

2. Beigeordnete Frau Rudick 

  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuß 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluß- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluß 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     
        

        

        

        



 
 
 
 
Begründung der Vorlage: 
 
Für die Finanzbedarfsanmeldung der Baumaßnahme „Förderschule für Geistig-
behinderte Schwedt, 2. BA“ wurden bei der Planung des Jahres 2002 ein Jahresanteil 
2002 von 511,3 T€ und eine Verpflichtungsermächtigung über 306,8 T€ für das Jahr 
2003 angemeldet. 
 
Durch notwendige Sparmaßnahmen im investiven Teil des Haushaltes wurden 
Änderungen herbeigeführt und die Verpflichtungsermächtigung in der Haushalts-
satzung 2002 nicht festgeschrieben. 
 
Fälschlicherweise ist auch in der Spalte Gesamtbedarf der Maßnahme die Jahres-
schreibe 2002 angesetzt worden. Somit ist festzustellen, dass die 
Gesamtfinanzierung des Bauvorhabens „Förderschule für Geistigbehinderte Schwedt, 
2. BA“ nicht gesichert ist. 
 
Eine Ausschreibung der Leistung ist jedoch erst möglich, wenn die Finanzierung 
gesichert ist. 
 
Nach vorliegenden überarbeiteten Planungsunterlagen besteht ein Finanzbedarf für 
das Vorhaben (ohne Außenanlagen und Möblierung)  
 

von  942,9 T€ 
 

     verfügbar sind gegenwärtig 445,8 T€ Eigenmittel 2002  
      109,9 T€ Fördermittel 
      127,8 T€ Ausgaberest aus Vorjahr 

   Gesamt 683,5 T€ 
   ================ 
 

Somit besteht ein Fehlbedarf von 259,4 T€. Dieser Fehlbedarf kann durch folgende 
Einsparungen abgedeckt werden: 
 

HHST 40000.98750 194,3 T€  Der geplante Haushaltsansatz wird nicht 
in voller Höhe benötigt. Gemäß dem vorliegenden Bewilligungs-bescheid 
kann der kreisliche Zuschuß für 25 Plätze betreutes Wohnen im Heim 
abgesichert werden. 
 
HHST 16000.93550   65,1 T€  Der beplante Haushaltsansatz für 
Spezialtechnik Rettungsfahrzeuge wurde durch das Fachamt nicht in 
Anspruch genommen. 
 
 

      259,4 T€ 
      ======= 
 
Damit wäre eine kurzfristige Ausschreibung des Bauvorhabens möglich. 
 
 
 
 


